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Die besonderen Vorschriften hinsichtlich der hiernach zu¬
lässigen Ansprüche der Fischerei-Berechtigten werden von der
Landcsgesetzgebung erlassen."

Es erhellt daraus, daß der Grundsatz der Präpo n-
deranz der industriellen und landwirthschastlichen
Wasserbenützungen gegenüber der Fischerei, wie er in denWasser-
rechts-Gesetzen Ausdruck findet (Paragraph 19 des Reichs-Wasser¬
gesetzes vom 30. Mai 1869, R. G. Bl. Nr. 93, und correspon-
dirende Paragraphen der bezüglichen Landesgesetze, z. B. „Ober¬
österreich" Paragraph 39) durch den Paragraphen 7 des „Reichs-
Fischereigesetzes", welcher nothwendigerweise in den Para¬
graph 46 der „Regierungs-Vorlage, ein Landes-Fischereigesetz be¬

treffend, übergehen mußte", keineswegs aufgegeben wurde.
Man hat sich im Paragraphen 7 (respective 46 der Re¬

gierungs-Vorlage) nur auf drei Ausnahmsfälle beschränkt, und
zwar in Betreff

a) der Verunreinigung der FischWässer,
b) der Anlegung von Fischstegen und Fischrechen, und
c) der Trockenlegung von Wasserleitungen.
In allen übrigen Fällen bleiben die wörtlichen

Bestimmungen der bezüglichen Paragraphen der Wasserbenützungs¬
Gesetze unangetastet.

Der Fischerei wird, wie bisher, regelmäßig kein „Ein-
wendungs-" (Widerspruchs-)Recht gegen die Ausübung anderer
Wassernutzungs-Rechte zustehen.

Auch in obigen drei Fällen aber sind nur jeue Ein¬
wendungen zulässig, welche die Hintanhaltung der Fischwasser-
Verunreinigung, die Anlegung von Fischstegen und -Rechen, und
die Regelung der Trockenlegung von Wasserleitungen in einer
der Fischerei thunlichst unschädlichen Weise bezwecken.

Die Fischerei muß es sich genüge n lassen, die Z w e ck e

ihrer zugelassenen Einwendungen schon durch die thunlichste
Fernhaltung der Schädlichkeiten begrenzt und erfüllt zu

sehen und es wird ihr nicht das Zugeständnis eingeräumt,
unter allen Umständen die absolute Beseitigung jeder
Schädlichkeit erzWecken zu können.
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